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Ethikrichtlinie „Charta Digitale Ethik„ der Stadt Wuppertal für den Umgang mit Künstlicher 
Intelligenz (KI) 

 
Grund der Vorlage 
 
Die städtischen Arbeitsprozesse werden in vielen Bereichen in sehr kurzer Zeit von KI-
basierter Software durchdrungen sein. Um rechtssicher, verantwortungsvoll und auch 
zukunftsorientiert zu handeln, müssen Rahmenbedingungen zum Umgang mit KI festgelegt 
werden. Grundlegende ethische Fragestellungen und Werte werden in der „Charta Digitale 
Ethik“ behandelt. Diese wurde von der Stadt Essen erstellt, zur kostenfreien Nachnutzung 
bereitgestellt und durch das Amt für Informationstechnik und Digitalisierung (402) für die 
Stadt Wuppertal angepasst. 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal beschließt die in der Anlage aufgeführte Ethikrichtlinie „Charta 
Digitale Ethik“ der Stadt Wuppertal für die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI). 

 
Einverständnisse 
 
Entfällt. 
 
Unterschrift 
 
Dr. Sandra Zeh    Dr. Katrin Linthorst 
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Begründung 
 
Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) ist unumgänglich. Sie ist bereits in 
Internetbrowsern sowie Suchmaschinen integriert und auch Softwarehersteller erweitern ihre 
Produkte zunehmend um KI-Funktionen, die bei der Stadt Wuppertal aktuell aufgrund 
fehlender Regularien noch nicht verwendet werden.  
 
Bei diesen fortschreitenden und sich stets weiterentwickelnden Digitalisierung, die die 
Lebens- und Arbeitswelt maßgeblich beeinflusst, trägt die öffentliche Verwaltung eine 
besondere Verantwortung. Sie muss bei der Nutzung digitaler Technologien sicherstellen, 
dass ihr Handeln stets transparent, nachvollziehbar, rechtmäßig, diskriminierungsfrei und 
überprüfbar bleibt. Nur durch die konsequente Verpflichtung zur Beachtung dieser Prinzipien 
kann das Vertrauen der Bürger*innen in die Verwaltung gestärkt und zugleich die Effizienz 
der Stadt Wuppertal langfristig gewährleistet werden. Es ist daher notwendig, einen 
datenschutzkonformen und rechtssicheren Einsatz unter ethischen Gesichtspunkten zu 
beschreiben, ohne den Einsatz grundsätzlich zu verbieten. Dabei sind Rahmenbedingungen 
wie die mittlerweile erlassene KI-Verordnung der EU („AI Act“) oder die Orientierungshilfe der 
Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder 
vom 6. Mai 2024 zu beachten. Letztlich ist auch die Verwaltung in der Pflicht, moderne 
Technik verantwortungsvoll einzusetzen, wenn dadurch ihre Leistungsfähigkeit gesichert 
oder auch verbessert werden kann. 
 
Die Stadt Essen hat bereits eine Ethikrichtline für die Nutzung von KI „Charta Digitale Ethik“ 
unter Einbezug von Vertreter*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kommunen, 
Interessenvertretern und Politik entwickelt und unter einer Creative Commons-Lizenz (CC 
BY-SA 4.0) zur kostenfreien Nachnutzung bereitgestellt. Die Richtlinie wurde seitens 402 auf 
die Stadt Wuppertal angepasst (s. Anlage). Mit der Charta Digitale Ethik legt die 
Stadtverwaltung Wuppertal äquivalent zur Stadt Essen grundsätzlich für sich fest, welchen 
Werten der Einsatz von Hochtechnologien wie KI folgen muss. Die Ethikrichtlinie soll 
Grundlage für die Nutzung und weitere Regularien für KI-Komponenten sein und stetig 
weiterentwickelt werden. 
 
Nach Beschluss des Rates über die „Charta Digitale Ethik“ der Stadt Wuppertal wird das 
Layout noch einmal überarbeitet. 
 
 
Klimacheck 

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die 
Klimafolgenanpassung? 

⮽ neutral /nein 

☐ ja, positive Auswirkungen 

☐ ja, negative Auswirkungen 

Begründung: 

Es handelt sich lediglich um einen Beschluss zu einer Richtlinie. 

 
Anlagen 
 
Anlage – Ethikrichtlinie Charta Digitale Ethik 
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